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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1994

Norm

MRG §30 Abs2 Z13

Rechtssatz

Ohne zusätzliches besonders schutzwürdiges wichtiges Interesse des Vermieters im Einzelfall kommt der vertraglich

vereinbarte Kündigungsgrund der bloßen Konkurserö7nung über das Vermögen des Mieters den anderen im § 30 Abs

2 MRG aufgezählten Fällen an Bedeutung nicht nahe.
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